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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1987

Norm

StGB §297

Rechtssatz

Auch ein nicht eindeutiger, mehrere Möglichkeiten (zumal im Vorsatzbereich) o5enlassender, wahrheitswidriger

Vorwurf (einer gefährlichen Drohung) verwirklicht wegen der Gefahr des behördlichen Einschreitens den Tatbestand

der Verleumdung.
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